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Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Trento 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Lorenzo Amatori u. a. 

Beklagte: Telecom Italia SpA, Shared Service Center Srl 

Vorlagefragen 

1. Steht die Regelung der Europäischen Union über den „Über
gang eines Unternehmensteils“ (insbesondere Art. 1 Abs. 1 
Buchst. a und b i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 
2001/23/EG des Rates ( 1 ) vom 12. März 2001) einer inner
staatlichen Rechtsnorm wie derjenigen des Art. 2112 Abs. 5 
des Codice civile entgegen, die den Eintritt des Erwerbers in 
die Arbeitsverhältnisse des Veräußerers, ohne dass es der 
Zustimmung der durch die Veräußerung betroffenen Arbeit
nehmer bedarf, auch dann zulässt, wenn der Unternehmens
teil, der Gegenstand des Übergangs ist, keine bereits vor dem 
Übergang bestehende funktionell selbständige wirtschaftliche 
Einheit derart darstellt, dass sie als solche vom Veräußerer 
und vom Erwerber im Zeitpunkt ihres Übergangs identifi
ziert werden kann? 

2. Steht die Regelung der Europäischen Union über den „Über
gang eines Unternehmensteils“ (insbesondere Art. 1 Abs. 1 
Buchst. a und b i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 
2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001) einer inner
staatlichen Rechtsnorm wie derjenigen des Art. 2112 Abs. 
5 des Codice civile entgegen, die den Eintritt des Erwerbers 
in die Arbeitsverhältnisse des Veräußerers, ohne dass es der 
Zustimmung der durch die Veräußerung betroffenen Arbeit
nehmer bedarf, auch dann zulässt, wenn das veräußernde 
Unternehmen nach dem Übergang eine starke beherr
schende Stellung gegenüber dem Erwerber einnimmt, die 
sich durch ein enge Verbindung in Form eines Auftragsver
hältnisses und eine Vermengung des Unternehmensrisikos 
äußert? 

( 1 ) Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Anglei
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung 
von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unterneh
men, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen (ABl. L 82, 
S. 16). 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 28. Juni 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts 
Münster — Deutschland) — Strafverfahren gegen Thomas 
Karl-Heinz Kerkhoff, Beteiligte: Staatsanwaltschaft Münster 

(Rechtssache C-408/11) ( 1 ) 

(2012/C 389/10) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 211 vom 22.10.2011.
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